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Projektauswahlkriterien für die LEADER-Förderung 

 
Die Projektauswahlkriterien sind auf Grundlage der Evaluierung, der EU- und Landesvorgaben 
und aus den Ergebnissen der Beteiligungsprozesse abgeleitet. Sie orientieren sich an den defi-
nierten Strategien und ermöglichen die Prüfung der Förderwürdigkeit. Sie setzen sich aus hand-
lungsfeld- und querschnittsbezogenen (kursiv) Kriterien zusammen.  
 
Handlungsfeld 1: Starke Unternehmen  

▪ Beitrag zur Bindung und Akquise von Fach- und Arbeitskräften  
▪ Beitrag zur regionalen Wertschöpfung  
▪ Innovatives Vorhaben/ Steigerung der Innovationsfähigkeit  
▪ Marktfähiges Leistungsprofil  
▪ Inklusion, Gleichberechtigung, Teilhabe  
▪ Internationalisierung  
▪ Digitalisierung  
▪ Gemeinwohl, Nachhaltigkeit  
▪ regionale Identität  
▪ Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt  
 

Handlungsfeld 2: ländlicher Tourismus und Naherholung  
▪ Beitrag zur Bindung und Akquise von Fach und Arbeitskräften  
▪ Beitrag zur regionalen Wertschöpfung  
▪ Innovatives Vorhaben/ Steigerung der Innovationsfähigkeit  
▪ Beitrag zur strategischen Ausrichtung des Seenlandes Oder-Spree  
▪ Inklusion, Gleichberechtigung, Teilhabe  
▪ Internationalisierung  
▪ Digitalisierung  
▪ Gemeinwohl, Nachhaltigkeit  
▪ Regionale Identität  
▪ Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt  
 

Handlungsfelder 3/ 4: Ländliche Grundversorgung/ Kultur, Sport und Freizeit  
▪ Umsetzung innovativer Ansätze  
▪ Zielgruppenorientierung/ Angebotserweiterung  
▪ Planung/ Umsetzung mit Beteiligungsprozessen  
▪ Beitrag zur bedarfsgerechten Versorgung  
▪ Inklusion, Gleichberechtigung, Teilhabe  
▪ Internationalisierung  
▪ Digitalisierung  
▪ Gemeinwohl, Nachhaltigkeit  
▪ Regionale Identität  
▪ Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt  
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Handlungsfeld 5: Ressourcenschutz  
▪ Beitrag Wissensvermittlung/ Aufklärung  
▪ Planung/ Umsetzung in Beteiligungsprozessen  
▪ Beitrag zur Biodiversität/ Energiewende  
▪ Umsetzung innovativer Ansätze  
▪ Inklusion, Gleichberechtigung, Teilhabe  
▪ Internationalisierung  
▪ Digitalisierung  
▪ Gemeinwohl, Nachhaltigkeit  
▪ Regionale Identität  
▪ Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt  
 

Handlungsfeld 6: Neues gemeinsam entwickeln  
▪ Neue Ansätze in der Dorfentwicklung  
▪ Beitrag zu einem ganzheitlichen Entwicklungsprozess  
▪ Wissensvermittlung  
▪ Neues mit Altem verbinden/ Innovationen  
▪ Inklusion, Gleichberechtigung, Teilhabe  
▪ Internationalisierung  
▪ Digitalisierung  
▪ Gemeinwohl, Nachhaltigkeit  
▪ Regionale Identität  
▪ Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt  

 
Punktevergabe und Wichtung  
▪ Die 4 handlungsbezogenen Kriterien werden mit doppelter Wichtung, also 2 Punkte pro erfülltes 
Kriterium gewertet (gesamt max. 8 Punkte).  
 

▪ Die 6 Kriterien zu den Querschnittszielen (kursiv) werden einfach gewichtet, also 1 Punkt pro 
erfülltes Kriterium (gesamt max. 6 Punkte).  
 

▪ Die Mindestpunktzahl für ein positives Votum beträgt 9 Punkte.  
 
Die Aussagen in den Maßnahmenbeschreibungen sind Beschlussvorlage für den Vorstand.  
Die dort definierten Inhalte und Kostenbedarfe sind bindend für den Projektträger. Alle Projekt-
träger, die am Wettbewerbsverfahren teilgenommen haben, werden schriftlich über den Vor-
standsbeschluss informiert. Die Mitteilung enthält außerdem die Frist zur Abgabe der bewilli-
gungsreifen Unterlagen beim LELF Fürstenwalde und das Unterstützungsangebot durch das Re-
gionalmanagement. 
 

 
 
 
 
 


